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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 11.01.2018
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Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2017/183
öffentlich
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Volkmann, Kai
Volkmann, Kai

Mitwirkend: öffentliche Beschlussvorlage

Änderung des Gesellschaftsvertrages der KielRegion GmbH
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Öffentlich Hauptausschuss Beratung
Öffentlich Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

Beschlussvorschlag: 
Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag, den in der beigefügten Synopse 
dargestellten Änderungen des Gesellschaftsvertrages der KielRegion  GmbH 
zuzustimmen. 
 
Der Kreistag stimmt den in der beigefügten Synopse dargestellten Änderungen des 
Gesellschaftsvertrages der KielRegion GmbH zu.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
entfällt

2. Sachverhalt: 
Das am 31. Juli 2015 in Kraft getretene Transparenzgesetz und das am 29. Juli 2016 
in Kraft getretene Gesetz zur Stärkung der Kommunalwirtschaft erfordern eine 
Überarbeitung der Gesellschaftsverträge von Gesellschaften mit Kreisbeteiligung.
 
Der Kreis ist über die WFG Infrastruktur GmbH mittelbar an der KielRegion GmbH 
beteiligt.
 
§ 102 Abs. 2 Ziff. 1-8 GO ist zu entnehmen, welche Regelungen in die bestehenden 
Gesellschaftsverträge aufzunehmen sind. Darunter sind u.a. die 
Veröffentlichungspflicht der Bezüge der Geschäftsführung sowie das Teilnahmerecht 
des gesetzlichen Vertreters des Kreises an Gesellschafterversammlungen. 
 
Die im Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Änderungen sind in der beigefügten 
Synopse dargestellt und weitergehend erläutert.
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Der Entwurf zur Neufassung des Gesellschaftsvertrages ist mit den übrigen 
Gesellschaftern abgestimmt, sodass auf eine formelle Weisung (über die die WFG 
Infrastruktur GmbH) der Vertreterinnen und Vertreter des Kreises verzichtet werden 
kann. 

Der Aufsichtsrat der KielRegion GmbH wird sich in seiner Sitzung am 09.06.2017 mit 
den Änderungen befassen.

Anlage/n: 
170515_Synopse KielRegion GmbH
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Änderung des Gesellschaftsvertrages der Kiel Region GmbH / Dezember 2016 
 

Fassung vom 26.11.2015 Änderungsvorschlag (Änderungen gelb markiert)  

§ 1 
Name und Sitz 

 
1. Die Gesellschaft führt den Namen "Kiel Region 

GmbH.” 
 
2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Landes-

hauptstadt Kiel und kann zur Erfüllung des Ge-
schäftszwecks weitere Geschäftsstellen einrich-
ten. 

 

§ 1 
Name und Sitz 

 
1. Die Gesellschaft führt den Namen "KielRegion 

GmbH.” 
 

2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Landes-
hauptstadt Kiel und kann zur Erfüllung des Ge-
schäftszwecks weitere Geschäftsstellen einrich-
ten. 

 

 
 
 
Redaktionelle Anpassung 
 

§ 2 
Gegenstand, Ziele und Maßnahmen 

 
1. Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung 

und Entwicklung von Wirtschaft und Erwerbsmög-
lichkeiten in der Region (Kreise Plön und Rends-
burg-Eckernförde, Landeshauptstadt Kiel). 

 
2. Dazu soll die Wirtschaftskraft der Region nach-

haltig erhöht werden. Ziel der Gesellschaft ist es 
insbesondere, durch Maßnahmen Arbeitsplätze 
zu schaffen und zu sichern sowie die soziale, 
wirtschaftliche, ökologische und kulturelle Struk-
tur der Region zu verbessern. Dazu wird sie u. a. 
folgende Aufgaben wahrnehmen:  

 
a) Umsetzung von Förderprogrammen der Euro-

päischen Union, der Bundesrepublik Deutsch-
land und des Landes Schleswig-Holstein ein-
schließlich der Einwerbung von Fördermitteln, 

 
b) Maßnahmen zur Vermarktung der Region als 

§ 2 
Gegenstand, Ziele und Maßnahmen 

 
1. Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung 

und Entwicklung von Wirtschaft und Erwerbsmög-
lichkeiten in der Region (Kreise Plön und Rends-
burg-Eckernförde, Landeshauptstadt Kiel). 

 
2. Dazu soll die Wirtschaftskraft der Region nach-

haltig erhöht werden. Ziel der Gesellschaft ist es 
insbesondere, durch Maßnahmen Arbeitsplätze 
zu schaffen und zu sichern sowie die soziale, 
wirtschaftliche, ökologische und kulturelle Struk-
tur der Region zu verbessern. Dazu wird sie u. a. 
folgende Aufgaben wahrnehmen:  

 
c) Umsetzung von Förderprogrammen der Euro-

päischen Union, der Bundesrepublik Deutsch-
land und des Landes Schleswig-Holstein ein-
schließlich der Einwerbung von Fördermitteln, 

 
d) Maßnahmen zur Vermarktung der Region als 
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zukunftsorientierter und leistungsfähiger 
Standort mit hoher Lebensqualität. 

 
3. Für die Umsetzung des Förderprogrammmana-

gements kann das Zuständigkeitsgebiet 
verändert werden. 
 

4. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die 
geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. 

 
5. Die Gesellschaft fördert die Entwicklung der Regi-

on zu einer wettbewerbsfähigen Region der Euro-
päischen Union. 

 
6. Neue Tätigkeitsbereiche dürfen mit ¾ der abge-

gebenen Stimmen der Gesellschafterversamm-
lung aufgenommen werden, sofern diese zu kei-
ner finanziellen Zusatzbelastung der ablehnenden 
Gesellschafter führt. 

 
§ 3 

Geschäftsjahr und Dauer der Gesellschaft 
 
1. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft entspricht 

dem Kalenderjahr. 
 
2. Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Zeit er-

richtet. 
 
 

zukunftsorientierter und leistungsfähiger 
Standort mit hoher Lebensqualität. 

 
3. Für die Umsetzung des Förderprogrammmana-

gements kann das Zuständigkeitsgebiet 
verändert werden. 
 

4. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die 
geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. 

 
5. Die Gesellschaft fördert die Entwicklung der Regi-

on zu einer wettbewerbsfähigen Region der Euro-
päischen Union. 

 
6. Neue Tätigkeitsbereiche dürfen mit ¾ der abge-

gebenen Stimmen der Gesellschafterversamm-
lung aufgenommen werden, sofern diese zu kei-
ner finanziellen Zusatzbelastung der ablehnenden 
Gesellschafter führt. 

 
§ 3 

Geschäftsjahr und Dauer der Gesellschaft 
 
1. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft entspricht 

dem Kalenderjahr. 
 
2. Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Zeit er-

richtet. 
 
 

§ 4 
Stammkapital, Stammeinlagen 

 
1. Das Stammkapital beträgt € 50.000,-- (in Worten: 

fünfzigtausend Euro). 

§ 4 
Stammkapital, Stammeinlagen 

 
1. Das Stammkapital beträgt € 50.000,-- (in Worten: 

fünfzigtausend Euro). 
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2. Auf dieses Stammkapital haben die nachstehen-

den Gesellschafter/innen folgende Stammeinla-
gen geleistet:  
 
Nr. 1 Landeshauptstadt Kiel € 
18.333,-- (36,6 %) 
 
Nr. 2  Kreis Plön   € 
13.334,-- (26,8 %) 
 
Nr. 3.  WFG Infrastruktur GmbH € 
18.333,-- (36,6 %) 

 
3. Neue Gesellschafter dürfen mit ¾ der abgegebe-

nen Stimmen aufgenommen werden. 
 

 
2. Auf dieses Stammkapital haben die nachstehen-

den Gesellschafter/innen folgende Stammeinla-
gen geleistet:  
 
Nr. 1 Landeshauptstadt Kiel € 
18.333,-- (36,666 %) 
 
Nr. 2  Kreis Plön   € 
13.334,-- (26,668 %) 
 
Nr. 3.  WFG Infrastruktur GmbH € 
18.333,-- (36,666 %) 

 
3. Neue Gesellschafter dürfen mit ¾ der abgegebe-

nen Stimmen der Gesellschafterversammlung 
aufgenommen werden. 

 

 
 
 
 
 
 
Redaktionelle Anpassung 
 
 
Redaktionelle Anpassung 
 
 
Redaktionelle Anpassung 
 
 
 

§ 5 
Organe der Gesellschaft 

 
Organe der Gesellschaft sind 

a) die Gesellschafterversammlung, 
b) der Aufsichtsrat, 
c) der/die Geschäftsführer/in bzw. die Geschäfts-

führer/innen 
 

§ 6 
Geschäftsführung und Vertretung 

 
1. a) Die Gesellschaft hat eine Geschäftsführe-

rin/einen Geschäftsführer oder mehrere Ge 
     schäftsführer/innen. 

     b) Der/die Geschäftsführer/innen wird/werden 
jeweils für fünf Jahre bestellt.  

§ 5 
Organe der Gesellschaft 

 
Organe der Gesellschaft sind 

a) die Gesellschafterversammlung, 
b) der Aufsichtsrat, 
c) der/die Geschäftsführer/in bzw. die Geschäfts-

führer/innen 
 

§ 6 
Geschäftsführung und Vertretung 

 
1. a) Die Gesellschaft hat eine Geschäftsführe-

rin/einen Geschäftsführer oder mehrere Ge 
     schäftsführer/innen. 

     b) Der/die Geschäftsführer/innen wird/werden 
jeweils für fünf Jahre bestellt.  
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c)  Erneute Bestellung ist möglich. 
 
2. Die Geschäftsführer/innen sind verpflichtet, die 

Weisungen des Aufsichtsrates zu befolgen, insbe-
sondere eine vom Aufsichtsrat aufgestellte Ge-
schäftsanweisung zu beachten. 

 
3. Die Gesellschaft wird durch eine Geschäftsführe-

rin/einen Geschäftsführer allein vertreten, wenn 
sie/er alleinige/alleiniger Geschäftsführe-
rin/Geschäftsführer ist oder wenn der Aufsichtsrat 
sie/ihn zur Alleinvertretung ermächtigt hat. Im üb-
rigen wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch 
zwei Geschäftsführer/innen oder durch eine Ge-
schäftsführerin/einen Geschäftsführer gemein-
schaftlich mit einer Prokuristin/einem Prokuristen 
vertreten. In diesem Falle gilt das Vier-Augen-
Prinzip.  

 
4. Die Geschäftsführer/innen und Prokurist/en kön-

nen von den Beschränkungen des § 181 BGB be-
freit werden. 

 
5. Die Geschäftsführung stellt so rechtzeitig einen 

Wirtschaftsplan auf, dass der Aufsichtsrat ihn vor 
Beginn des Geschäftsjahres beschließen kann. 
Der Wirtschaftsplan ist in sinngemäßer Anwen-
dung der Vorschriften der Eigenbetriebsverord-
nung aufzustellen und umfasst insbesondere den 
Erfolgsplan, den Investitionsplan und die Stellen-
übersicht. Dem Wirtschaftsplan ist ein fünfjähriger 
Finanzplan beizufügen. 

 
 

c)  Erneute Bestellung ist möglich. 
 
2. Die Geschäftsführer/innen sind verpflichtet, die 

Weisungen des Aufsichtsrates zu befolgen, insbe-
sondere eine vom Aufsichtsrat aufgestellte Ge-
schäftsanweisung zu beachten. 

 
3. Die Gesellschaft wird durch eine Geschäftsführe-

rin/einen Geschäftsführer allein vertreten, wenn 
sie/er alleinige/alleiniger Geschäftsführe-
rin/Geschäftsführer ist oder wenn der Aufsichtsrat 
sie/ihn zur Alleinvertretung ermächtigt hat. Im üb-
rigen wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch 
zwei Geschäftsführer/innen oder durch eine Ge-
schäftsführerin/einen Geschäftsführer gemein-
schaftlich mit einer Prokuristin/einem Prokuristen 
vertreten. In diesem Falle gilt das Vier-Augen-
Prinzip.  

 
4. Die Geschäftsführer/innen und Prokurist/en kön-

nen von den Beschränkungen des § 181 BGB be-
freit werden. 

 
5. Die Geschäftsführung stellt so rechtzeitig einen 

Wirtschaftsplan auf, dass die Gesellschafterver-
sammlung ihn auf Empfehlung des Aufsichtsrates 
vor Beginn des Geschäftsjahres beschließen 
kann. Der Wirtschaftsplan ist in sinngemäßer An-
wendung der Vorschriften der Eigenbetriebsver-
ordnung aufzustellen und umfasst insbesondere 
den Erfolgsplan, den Investitionsplan und die Stel-
lenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist ein fünfjäh-
riger Finanzplan beizufügen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korrektur wg. § 9 Nr. 7 und § 8 Nr. 
3 des Vertrages 
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§ 7 
Aufsichtsrat 

 
1. Es wird ein Aufsichtsrat von11 Personen bestellt. 
 
2. Dem Aufsichtsrat gehören an: 

a) als ständige Mitglieder gehören Kraft Amtes 
für die jeweilige Dauer ihrer Amtszeit dem 
Aufsichtsrat an: 

  - der/die Oberbürgermeister/in der Landes-
hauptstadt Kiel oder ein/eine von ihm/ihr 
 benannter/benannte Vertreter/in 

  - der/die Landrat/Landrätin des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde  oder ein/eine von  

  ihm/ihr benannter/benannte Vertreter/in 
  - der/die Landrat/Landrätin des Kreises Plön 

oder ein/eine von ihm/ihr benannter/  
  benannte Vertreter/in. 
 b) drei von der Ratsversammlung der Landes-

hauptstadt Kiel entsandte Vertreter 
   c) drei vom Kreistag des Kreises Rendsburg-

Eckernförde entsandte Mitglieder 
 d) drei vom Kreistag des Kreises Plön entsandte 

Mitglieder 
 
3. Die Mitglieder des Aufsichtsrates zu 2b), c) und d) 

werden jeweils für die Dauer der Wahlperiode der 
kommunalen Gebietskörperschaften in Schleswig-
Holstein entsandt. Die Amtszeit dieser Mitglieder 
des Aufsichtsrates endet mit Ablauf der Gesell-
schafterversammlung, die über die Entlastung für 
das letzte Geschäftsjahr vor Ende der jeweils lau-
fenden Legislaturperiode der entsendenden kom-
munalen Gebietskörperschaften entscheidet. Der 
alte Aufsichtsrat führt seine Geschäfte bis zur Bil-

§ 7 
Aufsichtsrat 

 
1. Es wird ein Aufsichtsrat von 11 Personen bestellt. 
 
2. Dem Aufsichtsrat gehören an: 

a) als ständige Mitglieder gehören Kraft Amtes 
für die jeweilige Dauer ihrer Amtszeit dem 
Aufsichtsrat an: 

  - der/die Oberbürgermeister/in der Landes-
hauptstadt Kiel oder ein/eine von ihm/ihr 
 benannter/benannte Vertreter/in 

  - der/die Landrat/Landrätin des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde  oder ein/eine von  

  ihm/ihr benannter/benannte Vertreter/in 
  - der/die Landrat/Landrätin des Kreises Plön 

oder ein/eine von ihm/ihr benannter/  
  benannte Vertreter/in 
 b) drei von der Ratsversammlung der Landes-

hauptstadt Kiel entsandte Vertreter 
   c) drei vom Kreistag des Kreises Rendsburg-

Eckernförde entsandte Vertreter 
  d) zwei vom Kreistag des Kreises Plön entsand-

te Vertreter. 
 
3. Die Mitglieder des Aufsichtsrates zu 2b), c) und d) 

werden jeweils für die Dauer der Wahlperiode der 
kommunalen Gebietskörperschaften in Schleswig-
Holstein entsandt. Die Amtszeit dieser Mitglieder 
des Aufsichtsrates endet mit Ablauf der Gesell-
schafterversammlung, die über die Entlastung für 
das letzte Geschäftsjahr vor Ende der jeweils lau-
fenden Legislaturperiode der entsendenden kom-
munalen Gebietskörperschaften entscheidet. Der 
alte Aufsichtsrat führt seine Geschäfte bis zur Bil-

 
 

 
Freizeichen zwischen von und 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einheitliche Formulierung (Vertre-
ter statt Mitglieder) 
Bei Plön sind entsendet nur zwei 
und nicht drei Vertreter.  
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dung des neuen Aufsichtsrates weiter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte eine/n Vor-

sitzende/n und eine/n stellvertretende/n Vorsit-
zende/n. Bei Abwesenheit der/des Vorsitzenden 
und deren/dessen Stellvertreters/dessen Stellver-
treterin nimmt von den anwesenden Aufsichts-
ratsmitgliedern das dienstälteste den Vorsitz von 
Aufsichtsratssitzungen wahr. 

 

dung des neuen Aufsichtsrates weiter. 
 
4. Die Landeshauptstadt Kiel sowie die Kreise Plön 

und Rendsburg-Eckernförde sind berechtigt, den 
von ihnen entsandten Mitgliedern des Aufsichtsra-
tes Weisungen bezüglich der Steuerung des Un-
ternehmens zur Erreichung strategischer Ziele zu 
erteilen. 

 
5. Das Amt von entsandten Mitgliedern, die zur Zeit 

ihrer Entsendung den Kreistagen der Kreise Plön 
oder Rendsburg bzw. der Ratsversammlung der 
Landeshauptstadt Kiel oder den Verwaltungen der 
Gesellschafter angehörten, endet mit dem vorzei-
tigen Ausscheiden aus dem Kreistag/der Ratsver-
sammlung bzw. der Verwaltung. 

 
6. Die von den kommunalen Gesellschaftern ent-

sandten Mitglieder des Aufsichtsrates sind berech-
tigt, bei ihrer Tätigkeit die Interessen der kommu-
nalen Gesellschafter zu verfolgen, dies insbeson-
dere im Hinblick auf die Erfüllung des öffentlichen 
Zwecks durch die Gesellschaft, und den Organen 
der kommunalen Gesellschafter Auskünfte zu er-
teilen; die §§ 394 und 395 des Aktiengesetzes gel-
ten entsprechend. 

 
7. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte eine/n Vor-

sitzende/n und eine/n stellvertretende/n Vorsit-
zende/n. Bei Abwesenheit der/des Vorsitzenden 
und deren/dessen Stellvertreters/dessen Stellver-
treterin nimmt von den anwesenden Aufsichts-
ratsmitgliedern das dienstälteste den Vorsitz von 
Aufsichtsratssitzungen wahr. 

 

 
 
§ 102 Abs. 2 Nr. 4 GO / Formulie- 
rung gem. Mustergesellschaftsver- 
trag 
 
 
 
 
Ergänzungswunsch der LH Kiel 
(um die Kreise Plön und Rends-
burg-Eckernförde erweitert); 
 
Ggfs. Nr. 5 vorziehen wegen Sachzu-
sammenhang mit Nr. 3 

 
 
Ergänzungswunsch der LH Kiel 
(Formulierung gem. Mustergesell-
schaftsvertrag / um die Kreise 
Plön und Rendsburg-Eckernförde 
erweitert) 
 
Ggfs. Nr. 6 vorziehen hinter Nr. 2 
wegen Sachzusammenhang (sie-
he auch § 8 Abs, 2 N-GV). 
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8. Den Beteiligungsverwaltungen der Gesellschafter     
steht gem. § 109a Abs. 2 GO das Recht zur bera-
tenden Teilnahme an den Aufsichtsratssitzungen 
zu. 

 

Ergänzungswunsch der LH Kiel 
(um die Kreise Plön und Rends-
burg-Eckernförde erweitert) 
 

§ 8 
Aufgaben des Aufsichtsrates 

 
1. Der Aufsichtsrat berät und überwacht die 

Geschäftsführung. 
 
2. Der Aufsichtsrat bestellt den/die Geschäftsführer 

oder die Geschäftsführer/innen und den/die 
Prokuristen oder die Prokuristin/innen und regelt 
deren Vertretungsbefugnis in einer 
Geschäftsanweisung, schließt die Verträge mit 
ihnen und vertritt die Gesellschaft bei 
Rechtsstreitigkeiten mit diesen. Die Bestellung 
der Geschäftsführung erfolgt einstimmig. 

 
3. Der Aufsichtsrat berät die Geschäftsführung bei 

der Aufstellung des Wirtschaftsplans und 
beschließt eine Empfehlung für die 
Gesellschafterversammlung. 

 
4. In ausschließlich folgenden Fällen ist die 

einstimmige Zustimmung des Aufsichtsrates 
erforderlich: 

 
a) Grundsätze für die Durchführung des 

Fördermanagements, 
b) Erwerb und Veräußerung von 

Beteiligungen, 
c) Erwerb von Grundstücken, 

 

§ 8 
Aufgaben des Aufsichtsrates 

 
1. Der Aufsichtsrat berät und überwacht die 

Geschäftsführung. 
 
2. Der Aufsichtsrat bestellt den/die Geschäftsführer 

oder die Geschäftsführer/innen und den/die 
Prokuristen oder die Prokuristin/innen und regelt 
deren Vertretungsbefugnis in einer 
Geschäftsanweisung, schließt die Verträge mit 
ihnen und vertritt die Gesellschaft bei 
Rechtsstreitigkeiten mit diesen. Die Bestellung 
der Geschäftsführung erfolgt einstimmig. 

 
3. Der Aufsichtsrat berät die Geschäftsführung bei 

der Aufstellung des Wirtschaftsplans und 
beschließt eine Empfehlung für die 
Gesellschafterversammlung. 

 
4. In ausschließlich folgenden Fällen ist die 

einstimmige Zustimmung des Aufsichtsrates 
erforderlich: 

 
a) Grundsätze für die Durchführung des 

Fördermanagements, 
b) Erwerb und Veräußerung von 

Beteiligungen, 
c) Erwerb von Grundstücken, 

 

 
 
 
 
 
 
Nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 e) - g) Mus-
ter-GV der Gesellschafterver-
sammlung zugewiesenen Aufga-
be; dort einschränkend: 
“wenn nicht ein anderes Organ 
zuständig ist“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier entfernen wg. § 9 Nr. 8! 
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d) Aufnahme und Gewährung von Darlehen 
sowie Übernahme von Bürgschaften und 
Garantien sowie Wechselverbindlichkeiten 
sofern diese nicht bereits mit dem 
bestehenden Wirtschaftsplan genehmigt 
wurden, 

e) Einrichtung neuer Geschäftsstellen. 
 
5. Wenn zustimmungsbedürftige Geschäfte keinen 

Aufschub dulden und eine unverzügliche 
Beschlussfassung nicht möglich ist, darf die 
Geschäftsführung mit Einwilligung der 
Aufsichtsratsvorsitzenden/des 
Aufsichtsratsvorsitzenden ohne die erforderliche 
vorherige Entscheidung des Aufsichtsrates 
handeln. Die Gründe für die Eilentscheidung und 
die Art ihrer Erledigung sind dem Aufsichtsrat in 
seiner nächsten Sitzung bekannt zu geben.  

 
6. Der Aufsichtsrat schlägt der 

Gesellschafterversammlung die Prüferin/den 
Prüfer des Jahresabschlusses vor und berichtet 
den Gesellschaftern/Gesellschafterinnen darüber, 
in welcher Art und in welchem Umfang er die 
Geschäftsführung überwacht hat, welche Stelle 
den Jahresabschluss geprüft hat und ob diese 
Prüfung nach seiner Überzeugung Anlass zu 
wesentlichen Beanstandungen gegeben hat.  

 
7. § 108 AktG gilt entsprechend. § 108 Abs. 4 AktG 

gilt mit der Maßgabe, dass der Widerspruch am 
Tage nach dem Zugang der Aufforderung zur 
schriftlichen, fernmündlichen oder einer anderen 
vergleichbaren Form der Beschlussfassung der 
Vorsitzenden/dem Vorsitzenden des 

d) Aufnahme und Gewährung von Darlehen 
sowie Übernahme von Bürgschaften und 
Garantien sowie Wechselverbindlichkeiten 
sofern diese nicht bereits mit dem 
bestehenden Wirtschaftsplan genehmigt 
wurden, 

e) Einrichtung neuer Geschäftsstellen. 
 
5. Wenn zustimmungsbedürftige Geschäfte keinen 

Aufschub dulden und eine unverzügliche 
Beschlussfassung nicht möglich ist, darf die 
Geschäftsführung mit Einwilligung der 
Aufsichtsratsvorsitzenden/des 
Aufsichtsratsvorsitzenden ohne die erforderliche 
vorherige Entscheidung des Aufsichtsrates 
handeln. Die Gründe für die Eilentscheidung und 
die Art ihrer Erledigung sind dem Aufsichtsrat in 
seiner nächsten Sitzung bekannt zu geben.  

 
6. Der Aufsichtsrat schlägt der 

Gesellschafterversammlung die Prüferin/den 
Prüfer des Jahresabschlusses vor und berichtet 
den Gesellschaftern/Gesellschafterinnen darüber, 
in welcher Art und in welchem Umfang er die 
Geschäftsführung überwacht hat, welche Stelle 
den Jahresabschluss geprüft hat und ob diese 
Prüfung nach seiner Überzeugung Anlass zu 
wesentlichen Beanstandungen gegeben hat.  

 
7. § 108 AktG gilt entsprechend. § 108 Abs. 4 AktG 

gilt mit der Maßgabe, dass der Widerspruch am 
Tage nach dem Zugang der Aufforderung zur 
schriftlichen, fernmündlichen oder einer anderen 
vergleichbaren Form der Beschlussfassung der 
Vorsitzenden/dem Vorsitzenden des 

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 o) M-GV der 
Gesellschafterversammlung  
zugewiesene Aufgaben; dort ein-
schränkend: 
“wenn nicht ein anderes Organ 
zuständig ist“. 
 
 
 



-9- 
 

Aufsichtsrates zugegangen sein muss.  
 
8. Über die gefassten Beschlüsse ist eine 

Niederschrift anzufertigen, die von dem/der 
Vorsitzenden und dem/der Protokollführer/in zu 
unterzeichnen und den Mitgliedern zu 
übersenden ist. Unabhängig vom Versand der 
Niederschrift werden Beschlüsse am Tag der 
Beschlussfassung wirksam.  

 
9. Die Geschäftsführung der Gesellschaft nimmt an 

den Sitzungen des Aufsichtsrates teil. Sie ist 
berechtigt und auf Verlangen des Aufsichtsrates 
auch verpflichtet, zu allen Punkten der 
Tagesordnung ihre Ansicht darzulegen.  

 

Aufsichtsrates zugegangen sein muss.  
 
8. Über die gefassten Beschlüsse ist eine 

Niederschrift anzufertigen, die von dem/der 
Vorsitzenden und dem/der Protokollführer/in zu 
unterzeichnen und den Mitgliedern zu 
übersenden ist. Unabhängig vom Versand der 
Niederschrift werden Beschlüsse am Tag der 
Beschlussfassung wirksam.  

 
9. Die Geschäftsführung der Gesellschaft nimmt an 

den Sitzungen des Aufsichtsrates teil. Sie ist 
berechtigt und auf Verlangen des Aufsichtsrates 
auch verpflichtet, zu allen Punkten der 
Tagesordnung ihre Ansicht darzulegen.  

 

§ 9 
Gesellschafterversammlung 

 
1. Die Gesellschafterversammlung wird in den ge-

setzlich vorgeschriebenen Fällen oder wenn es 
die Geschäftslage erfordert von der Geschäftsfüh-
rung einberufen. Die Einladung soll spätestens 
zwei Wochen vor der Versammlung unter Mittei-
lung der Tagesordnung ergehen. Der Lauf der 
Frist beginnt mit dem der Aufgabe zur Post fol-
genden Tag. Bei Eilbedürftigkeit kann die Einberu-
fung in einer angemessen, kürzeren Zeit erfolgen. 

 
 
 
 
 
 
 

§ 9 
Gesellschafterversammlung 

 
1. Die Gesellschafterversammlung wird in den ge-

setzlich vorgeschriebenen Fällen oder wenn es 
die Geschäftslage erfordert von der Geschäfts-
führung einberufen. Die Einladung soll spätestens 
zwei Wochen vor der Versammlung unter Mittei-
lung der Tagesordnung ergehen. Der Lauf der 
Frist beginnt mit dem der Aufgabe zur Post fol-
genden Tag. Bei Eilbedürftigkeit kann die Einbe-
rufung in einer angemessen, kürzeren Zeit erfol-
gen.  
 

2. Soweit die Landeshauptstadt Kiel sowie die Kreise 
Plön und Rendsburg-Eckernförde nicht durch ihre 
gesetzliche Vertretung in der Gesellschafterver-
sammlung vertreten werden, sind diese berech-
tigt, an den Sitzungen der Gesellschafterver-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kein Komma 
 
 
§ 102 Abs. 2 Nr. 4 GO / Formulie-
rung in Anlehnung an den Muster-
gesellschaftsvertrag 
 
 



-10- 
 

 
 
2. Der Einberufung der Gesellschafterversammlung 

bedarf es in Ausnahmefällen nicht, wenn die Ge-
schäftsführung schriftliche Abstimmung beantragt 
und wenn kein Gesellschafter/keine Gesellschaf-
terin dem widerspricht. Der Widerspruch muss der 
Geschäftsführung spätestens am Tage nach Zu-
gang der Aufforderung zur schriftlichen Stimmab-
gabe zugegangen sein. 

 
3. Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung 

führt die/der Vorsitzende des Aufsichtsrates, im 
Falle ihrer/seiner Verhinderung die/der stellvertre-
tende Vorsitzende des Aufsichtsrates. 

 
4. In der Versammlung gewähren je volle € 1.000,00 

des Geschäftsanteils eine Stimme. Die den ein-
zelnen Gesellschaftern/Gesellschafterinnen zu-
stehenden Stimmen können nur einheitlich abge-
geben werden. 

 Die Beschlüsse werden, soweit nicht gesetzlich 
oder durch diesen Gesellschaftsvertrag eine höhe-
re Mehrheit bestimmt ist, mit einfacher Stimmen-
mehrheit der Geschäftsanteile gefasst. 

 Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfä-
hig, wenn eine Mehrheit von 60 % des Stammka-
pitals vertreten ist. 

 Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als 
beschlussunfähig, so ist durch die Geschäftsfüh-
rung binnen 3 Wochen eine neue Gesellschafter-
versammlung mit gleicher Tagesordnung einzube-
rufen. Die Gesellschafterversammlung ist in die-
sem Fall ohne Rücksicht auf die Zahl der vertrete-
nen Stimmen beschlussfähig. Hierauf ist bei der 

sammlung teilzunehmen.  
 

3. Der Einberufung der Gesellschafterversammlung 
bedarf es in Ausnahmefällen nicht, wenn die Ge-
schäftsführung schriftliche Abstimmung beantragt 
und wenn kein Gesellschafter/keine Gesellschaf-
terin dem widerspricht. Der Widerspruch muss 
der Geschäftsführung spätestens am Tage nach 
Zugang der Aufforderung zur schriftlichen Stimm-
abgabe zugegangen sein. 

 
4. Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung 

führt die/der Vorsitzende des Aufsichtsrates, im 
Falle ihrer/seiner Verhinderung die/der stellvertre-
tende Vorsitzende des Aufsichtsrates. 

 
5. In der Versammlung gewähren je volle € 1.000,00 

des Geschäftsanteils eine Stimme. Die den ein-
zelnen Gesellschaftern/Gesellschafterinnen zu-
stehenden Stimmen können nur einheitlich abge-
geben werden. 

 Die Beschlüsse werden, soweit nicht gesetzlich 
oder durch diesen Gesellschaftsvertrag eine höhe-
re Mehrheit bestimmt ist, mit einfacher Stimmen-
mehrheit der Geschäftsanteile gefasst. 

 Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfä-
hig, wenn eine Mehrheit von 60 % des Stammka-
pitals vertreten ist. 

 Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als 
beschlussunfähig, so ist durch die Geschäftsfüh-
rung binnen 3 Wochen eine neue Gesellschafter-
versammlung mit gleicher Tagesordnung einzube-
rufen. Die Gesellschafterversammlung ist in die-
sem Fall ohne Rücksicht auf die Zahl der vertrete-
nen Stimmen beschlussfähig. Hierauf ist bei der 
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erneuten Ladung besonders hinzuweisen. 
 Ist eine Gesellschafterversammlung nicht ord-

nungsgemäß einberufen oder sind die Gegen-
stände der Tagesordnung nicht ordnungsgemäß 
angekündigt worden, so können Beschlüsse nur 
gefasst werden, wenn sämtliche Gesellschafter 
anwesend sind. 

 
5. Die Gesellschafter/innen bestimmen ihre Bevoll-

mächtigten generell bis zum Widerruf und teilen 
die Namen der Bevollmächtigten in rechtsverbind-
licher Form der Geschäftsführung mit. 

 
6. Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung 

bestimmen sich nach dem Gesetz. Auf §§ 45 ff. 
GmbHG wird Bezug genommen. Die §§ 119 Abs. 
1 Nr. 1, 3, sowie § 120 Abs. 2 AktG gelten hin-
sichtlich der Bestimmungen über den Aufsichtsrat 
entsprechend. Außerdem beschließt die Gesell-
schafterversammlung über den jährlichen Wirt-
schaftsplan (Finanz- und Investitionsplan) ein-
schließlich Stellenübersicht. Die Zustimmung 
muss einstimmig erfolgen.  

 
7. Die Zustimmung zum Erwerb und zur Veräuße-

rung von Beteiligungen ist der Gesellschaf-
terversammlung vorbehalten und ist nur nach vor-
heriger Zustimmung der zuständigen Gremien der 
Gesellschafter zulässig. Sie hat in der Gesell-
schafterversammlung einstimmig zu erfolgen.  

 
8. Die Gesellschafterversammlung kann im Einzelfall 

weitere Gegenstände an sich ziehen und von ihrer 
Beschlussfassung abhängig machen. 

 

erneuten Ladung besonders hinzuweisen. 
 Ist eine Gesellschafterversammlung nicht ord-

nungsgemäß einberufen oder sind die Gegen-
stände der Tagesordnung nicht ordnungsgemäß 
angekündigt worden, so können Beschlüsse nur 
gefasst werden, wenn sämtliche Gesellschafter 
anwesend sind. 

 
6. Die Gesellschafter/innen bestimmen ihre Bevoll-

mächtigten generell bis zum Widerruf und teilen 
die Namen der Bevollmächtigten in rechtsver-
bindlicher Form der Geschäftsführung mit. 

 
7. Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung 

bestimmen sich nach dem Gesetz. Auf §§ 45 ff. 
GmbHG wird Bezug genommen. Die §§ 119 Abs. 
1 Nr. 1, 3, sowie § 120 Abs. 2 AktG gelten hin-
sichtlich der Bestimmungen über den Aufsichtsrat 
entsprechend. Außerdem beschließt die Gesell-
schafterversammlung über den jährlichen Wirt-
schaftsplan (Finanz- und Investitionsplan) ein-
schließlich Stellenübersicht. Die Zustimmung 
muss einstimmig erfolgen.  

 
8. Die Zustimmung zum Erwerb und zur Veräuße-

rung von Beteiligungen ist der Gesellschaf-
terversammlung vorbehalten und ist nur nach 
vorheriger Zustimmung der zuständigen Gremien 
der Gesellschafter zulässig. Sie hat in der Gesell-
schafterversammlung einstimmig zu erfolgen.  

 
9. Die Gesellschafterversammlung kann im Einzelfall 

weitere Gegenstände an sich ziehen und von ih-
rer Beschlussfassung abhängig machen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe § 8 Nr. 4b 
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9. Über den Verlauf der Versammlung ist eine Nie-

derschrift anzufertigen, in der neben dem Ort und 
Tag der Versammlung auch die Teilnehmer, die 
Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche 
Inhalt der Verhandlungen und die Beschlüsse der 
Gesellschafter anzugeben sind. Die Niederschrift 
ist von dem/der Vorsitzenden und dem Protokoll-
führer/der Protokollführerin zu unterzeichnen und 
den Gesellschaftern zu übersenden. Unabhängig 
vom Versand der Niederschrift, werden die Be-
schlüsse am Tag der Beschlussfassung wirksam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. In Angelegenheiten, in denen die Geschäftsfüh-
rung der Zustimmung des Aufsichtsrates bedarf, 
kann die Gesellschafterversammlung a) mit Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen eine fehlende Zu-
stimmung ersetzen oder b) innerhalb einer Frist 
von einer Woche mit Mehrheit von drei Vierteln 
der abgegebenen Stimmen eine vom Aufsichtsrat 
erteilte Zustimmung entziehen und selbst in der 
Sache beschließen. 

 
10. Über den Verlauf der Versammlung ist eine Nie-

derschrift anzufertigen, in der neben dem Ort und 
Tag der Versammlung auch die Teilnehmer, die 
Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche 
Inhalt der Verhandlungen und die Beschlüsse der 
Gesellschafter anzugeben sind. Die Niederschrift 
ist von dem/der Vorsitzenden und dem Protokoll-
führer/der Protokollführerin zu unterzeichnen und 
den Gesellschaftern zu übersenden. Unabhängig 
vom Versand der Niederschrift, werden die Be-
schlüsse am Tag der Beschlussfassung wirksam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ergänzungswunsch der LH Kiel 
 
Die Gesellschafterversammlung 

kann sich somit sich künftig in Ein-

zelfällen eine abschließende Ent-

scheidung vorbehalten, indem 

bereits getroffene Beschlüsse des 

Aufsichtsrates binnen einer Woche 

durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung aufgehoben wer-

den können. Die Kommunalauf-

sicht hat diese Befugnis in den 

Mustergesellschaftsvertrag für 

kommunale GmbHs aufgenom-

men, damit der „Stellung der Ge-

sellschafterversammlung als 

oberstes Willensbildungsorgan der 

Gesellschaft Rechnung getragen“ 

wird. 

In den Erläuterungen zur Muster-

satzung führt die Kommunalauf-

sicht aber aus, dass der Entzug 

der bereits erfolgten Zustimmung 

des Aufsichtsrates in der Praxis 

nur als ultima ratio in Betracht 

kommen sollte. Der Eigenbetrieb 

Beteiligungen (EBK) geht eben-

falls davon aus, dass diese Rege-

lung in der Praxis so gut wie nie 

zum Tragen kommen dürfte. Falls 

doch, würden die Gremien der 

Selbstverwaltung, den Beschluss 

fassen. 
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10. Die Gesellschafterversammlung wählt den Ge-
schäftsführer/die Geschäftsführerin für das 
Rumpfjahr 2008. 

 

11. Die Gesellschafterversammlung wählt den Ge-
schäftsführer/die Geschäftsführerin für das 
Rumpfjahr 2008. 

 

Kann gestrichen werden, da Ver-
gangenheit. 
 

§ 10 
Verfügung und Einziehung von Geschäftsantei-

len, Vorkaufsrechte 
 
1. Die Verfügung über einen Geschäftsanteil oder 

einen Teil eines Geschäftsanteiles, insbesondere 
Abtretung oder Verpfändung, ist nur mit Zustim-
mung aller Gesellschafter/innen zulässig. 
 

2. Die Gesellschafter können auch die Einziehung 
einzelner Gesellschaftsanteile durch einstimmi-
gen Gesellschafterbeschluss beschließen. Dieser 
darf nur gefasst werden, sofern ein wichtiger 
Grund vorliegt, also insbesondere dann, wenn ein 
gedeihliches Zusammenwirken der Gesellschaf-
ter nicht mehr möglich ist oder der betroffene Ge-
sellschafter Klage auf Auflösung der Gesellschaft 
erhebt. Das Recht zur Einziehung mit Zustim-
mung des betroffenen Gesellschafters bleibt hier-
von unberührt. 

 
3. Bei der Beschlussfassung steht dem betroffenen 

Gesellschafter kein Stimmrecht zu, seine Stimme 
bleibt bei der Berechnung der Mehrheit außer Be-
tracht. 

 
4. Statt der Einziehung kann die Gesellschaft nach 

Ihrer freien Wahl verlangen, dass der Geschäfts-
anteil an die Gesellschaft, eine von ihr bezeichne-
te dritte Person oder an die übrigen Gesellschaf-
ter im Verhältnis ihrer Beteiligung abgetreten 

§ 10 
Verfügung und Einziehung von Geschäftsantei-

len, Vorkaufsrechte 
 
1. Die Verfügung über einen Geschäftsanteil oder 

einen Teil eines Geschäftsanteiles, insbesondere 
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einzelner Gesellschaftsanteile durch einstimmi-
gen Gesellschafterbeschluss beschließen. Dieser 
darf nur gefasst werden, sofern ein wichtiger 
Grund vorliegt, also insbesondere dann, wenn ein 
gedeihliches Zusammenwirken der Gesellschaf-
ter nicht mehr möglich ist oder der betroffene Ge-
sellschafter Klage auf Auflösung der Gesellschaft 
erhebt. Das Recht zur Einziehung mit Zustim-
mung des betroffenen Gesellschafters bleibt hier-
von unberührt. 

 
3. Bei der Beschlussfassung steht dem betroffenen 

Gesellschafter kein Stimmrecht zu, seine Stimme 
bleibt bei der Berechnung der Mehrheit außer Be-
tracht. 

 
4. Statt der Einziehung kann die Gesellschaft nach 

Ihrer freien Wahl verlangen, dass der Geschäfts-
anteil an die Gesellschaft, eine von ihr bezeichne-
te dritte Person oder an die übrigen Gesellschaf-
ter im Verhältnis ihrer Beteiligung abgetreten 
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wird. § 11 Abs. 1 und 3 dieses Vertrages gelten 
entsprechend. 

 
5. Im Falle der Übertragung oder Verpfändung von 

Geschäftsanteilen oder Teilen von Geschäftsan-
teilen, steht den übrigen Gesellschaftern im Ver-
hältnis ihrer Beteiligung ein Vorkaufsrecht zu. 
Macht ein Gesellschafter von seinem Vorkaufs-
recht nicht innerhalb von zwei Monaten durch 
schriftliche Erklärung Gebrauch, geht das Recht 
anteilig auf die verbleibenden Gesellschafter über. 
Für den Fall, dass mehrere Vorkaufsberechtigte 
ihre Vorkaufsrechte ausüben, ist der Geschäftsan-
teil nach dem Verhältnis der Anteile der Vorkaufs-
berechtigten zu teilen, wobei die neuen Teilge-
schäftsanteile durch 50 Euro teilbar sein müssen. 

 
6. Die Höhe des Auseinandersetzungsguthabens 

des Ausscheidenden bemisst sich nach  
     § 11 dieses Vertrages. 
 

wird. § 11 Abs. 1 und 3 dieses Vertrages gelten 
entsprechend. 

 
5. Im Falle der Übertragung oder Verpfändung von 

Geschäftsanteilen oder Teilen von Geschäftsan-
teilen, steht den übrigen Gesellschaftern im Ver-
hältnis ihrer Beteiligung ein Vorkaufsrecht zu. 
Macht ein Gesellschafter von seinem Vorkaufs-
recht nicht innerhalb von zwei Monaten durch 
schriftliche Erklärung Gebrauch, geht das Recht 
anteilig auf die verbleibenden Gesellschafter über. 
Für den Fall, dass mehrere Vorkaufsberechtigte 
ihre Vorkaufsrechte ausüben, ist der Geschäftsan-
teil nach dem Verhältnis der Anteile der Vorkaufs-
berechtigten zu teilen, wobei die neuen Teilge-
schäftsanteile durch 50 Euro teilbar sein müssen. 

 
6. Die Höhe des Auseinandersetzungsguthabens 

des Ausscheidenden bemisst sich nach  
     § 11 dieses Vertrages. 
 

§ 11 
Auseinandersetzungsguthaben 

 
1. Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft 

aus, ohne dass es zu einer Liquidation der Ge-
sellschaft kommt oder wird sein Gesellschaftsan-
teil eingezogen, erhält er eine Abfindung (Ausei-
nandersetzungsguthaben). Die Höhe des Ausei-
nandersetzungsguthabens bemisst sich nach 
dem für den Geschäftsanteil zum Zeitpunkt der 
Gesellschaftsgründung eingezahlten Nennwert.  

 
2. Die Abfindung ist in vier gleich hohen Raten zu 

zahlen. Die erste Rate ist zum Ende des Ge-

§ 11 
Auseinandersetzungsguthaben 

 
1. Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft 

aus, ohne dass es zu einer Liquidation der Ge-
sellschaft kommt oder wird sein Gesellschaftsan-
teil eingezogen, erhält er eine Abfindung (Ausei-
nandersetzungsguthaben). Die Höhe des Ausei-
nandersetzungsguthabens bemisst sich nach 
dem für den Geschäftsanteil zum Zeitpunkt der 
Gesellschaftsgründung eingezahlten Nennwert.  

 
2. Die Abfindung ist in vier gleich hohen Raten zu 

zahlen. Die erste Rate ist zum Ende des Ge-
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schäftsjahres fällig, in dem der betreffende Ge-
sellschafter ausscheidet. Die übrigen Raten sind 
jeweils zum 01.07. bzw. 01.01. der Folgejahre fäl-
lig. Das restliche Abfindungsguthaben ist ab die-
sem Zeitpunkt jährlich mit 2 Prozent über dem 
jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen. Die Zinsen 
sind jeweils nachträglich zum Ende des Ge-
schäftsjahres zu berechnen und zahlungsfällig. 

 
3. Die Möglichkeit, eine vorzeitige Auszahlung des 

Auszahlungsguthabens zu  beschließen, bleibt ei-
nem Gesellschafterbeschluss mit einfacher Mehr-
heit vorbehalten. 

 

schäftsjahres fällig, in dem der betreffende Ge-
sellschafter ausscheidet. Die übrigen Raten sind 
jeweils zum 01.07. bzw. 01.01. der Folgejahre fäl-
lig. Das restliche Abfindungsguthaben ist ab die-
sem Zeitpunkt jährlich mit 2 Prozent über dem 
jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen. Die Zinsen 
sind jeweils nachträglich zum Ende des Ge-
schäftsjahres zu berechnen und zahlungsfällig. 

 
3. Die Möglichkeit, eine vorzeitige Auszahlung des 

Auszahlungsguthabens zu  beschließen, bleibt ei-
nem Gesellschafterbeschluss mit einfacher Mehr-
heit vorbehalten. 

 

§ 12 
Jahresabschluss 

 
1. Die Geschäftsführung hat innerhalb von 5 Mona-

ten nach Abschluss des Geschäftsjahres den Jah-
resabschluss sowie den Lagebericht in entspre-
chender Anwendung der Vorschriften des 3. Bu-
ches des Handelsgesetzbuches für große Kapital-
gesellschaften aufzustellen. Der Jahresabschluss, 
der Lagebericht und der Prüfungsbericht des Ab-
schlussprüfers sowie ein Vorschlag für die Ver-
wendung des Jahresergebnisses der Gesellschaft 
sind innerhalb von 7 Monaten nach Ablauf des 
Geschäftsjahres vom Aufsichtsrat den Gesell-
schaftern zum Zwecke der Feststellung des Jah-
resabschlusses und zur Entlastungserteilung vor-
zulegen. 

 
 Der Bericht des Aufsichtsrates über das Ergebnis 

der Prüfung ist den Gesellschaftern ebenfalls un-
verzüglich vorzulegen. 

§ 12 
Jahresabschluss 

 
1. Die Geschäftsführung hat innerhalb von 5 Mona-

ten nach Abschluss des Geschäftsjahres den Jah-
resabschluss sowie den Lagebericht in entspre-
chender Anwendung der Vorschriften des 3. Bu-
ches des Handelsgesetzbuches für große Kapital-
gesellschaften aufzustellen. Der Jahresabschluss, 
der Lagebericht und der Prüfungsbericht des Ab-
schlussprüfers sowie ein Vorschlag für die Ver-
wendung des Jahresergebnisses der Gesellschaft 
sind innerhalb von 7 Monaten nach Ablauf des 
Geschäftsjahres vom Aufsichtsrat den Gesell-
schaftern zum Zwecke der Feststellung des Jah-
resabschlusses und zur Entlastungserteilung vor-
zulegen. 

 
 Der Bericht des Aufsichtsrates über das Ergebnis 

der Prüfung ist den Gesellschaftern ebenfalls un-
verzüglich vorzulegen. 

 
In Fettdruck 
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2. Der Gesellschafter zu § 4 Abs. 2 c dieses Vertra-

ges nimmt die Rechte aus § 53 Abs. 1 Haushalts-
grundsätzegesetz in Anspruch. 

 
2. Die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten 
Gesamtbezüge der Gesellschaft im Sinne des § 285 
Nummer 9 des Handelsgesetzbuches (HGB) der Mit-
glieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates 
oder anderer Organe der Gesellschaft mit Ausnahme 
der Gesellschafterversammlung sind nach Maßgabe 
des § 102 der Gemeindeordnung zu veröffentlichen, 
ferner unter Namensnennung die Bezüge jedes ein-
zelnen Mitglieds dieser Personengruppen unter Auf-
gliederung nach Komponenten im Sinne des § 285 
Nummer 9 Buchstabe a HGB; die individualisierte 
Ausweisungspflicht gilt auch für:  
a) Leistungen, die den genannten Mitgliedern für 

den Fall einer vorzeitigen Beendigung ihrer Tätig-
keit zugesagt worden sind, und für deren Voraus-
setzungen,  

b) Leistungen, die den genannten Mitgliedern für 
den Fall der regulären Beendigung ihrer Tätigkeit 
zugesagt worden sind, mit ihrem Barwert sowie 
den von der Gesellschaft während des Ge-
schäftsjahres hierfür aufgewandten oder zurück-
gestellten Betrag unter Angabe der vertraglich 
festgelegten Altersgrenze,  

c) während des Geschäftsjahres vereinbarte Ände-
rungen dieser Zusagen und  

d) Leistungen, die einem früheren Mitglied, das sei-
ne Tätigkeit im Laufe des Geschäftsjahres been-
det hat, in diesem Zusammenhang zugesagt und 
im Laufe des Geschäfstjahres gewährt worden 
sind. 

 
3. Die Abschlussprüfung hat sich auch auf die in § 

53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Haushaltsgrundsätze-
gesetzes genannten Prüfungsgegenstände zu er-

 
 
§ 102 Abs. 2 Nr. 4 GO / Formulie-
rung in Anlehnung an den Muster-
gesellschaftsvertrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korrektur des Vertragstextes / An-
passung an § 102 Abs. 2 Nr. 8 
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3. Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt nach 

den Vorschriften des Kommunalprüfungsgesetzes, 
soweit nicht eine Prüfung durch andere gesetzli-
che Vorschriften vorgeschrieben ist. 

 
4. Das Rechnungsprüfungsamt des Gesellschafters 

zu § 4, Abs. 2 c sowie der Landesrechnungshof 
Schleswig-Holstein haben die Rechte nach § 54 
Haushaltsgrundsätzegesetz. 

 

strecken.  
 
4. Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt nach 

den Vorschriften des Kommunalprüfungsgeset-
zes, soweit nicht eine Prüfung durch andere ge-
setzliche Vorschriften vorgeschrieben ist. 

 
5. Die Rechnungsprüfungsämter der kommunalen 

Gesellschafter und die für die überörtliche Prü-
fung zuständige Prüfbehörde haben die in § 54 
des Haushaltsgrundsätzegesetzes bezeichneten 
Befugnisse. 

 

GO 
 
 
 
 
 
 
 
Formulierung gem. Mustergesell-
schaftsvertrag 
 
 
 
 

§ 13 
Gewinne und Nachschusspflicht 

 
1. Etwaige Gewinne sind nicht auszuschütten, son-

dern ausschließlich für Zwecke der Gesellschaft 
zu verwenden. 

 
2. Für den Fall, dass die Gesellschaft Verluste er-

wirtschaften sollte, verpflichten sich die Gesell-
schafter zu Nachschüssen im Verhältnis ihrer An-
teile. Die Gesellschafterversammlung kann ein-
stimmig hiervon abweichende Beschlüsse treffen. 
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§ 102 Abs. 2 Nr. 2 GO – Begren- 
zung der Höhe nach ist noch ein- 
zufügen. 
Vorschlag Kreis Plön: 
„Die Gesellschafter verpflichten 
sich, etwaige Verluste bis zu der 
sich aus dem jährlich beschlosse-
nen Wirtschaftsplan ergebenden 
Höhe im Verhältnis ihrer Anteile 
zu übernehmen. Die Gesellschaf-
terversammlung kann einstimmig 
hiervon abweichende Beschlüsse 
treffen.“ 
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§ 14 
Kündigung 

 
1. Jeder Gesellschafter ist berechtigt, die Gesell-

schaft mit einjähriger Frist zum Ende eines Ge-
schäftsjahres zu kündigen. Die Kündigung muss 
durch eingeschriebenen Brief gegenüber sämtli-
chen übrigen Gesellschaftern erfolgen. Seine 
Gesellschaftsanteile sind in einem solchen Fall 
von den übrigen Gesellschaftern entsprechend 
ihrem Anteil am Gesellschaftskapital zu über-
nehmen. Das Auseinandersetzungsguthaben und 
dessen Fälligkeit bestimmen sich nach § 12 die-
ses Vertrages. 

 
2. Im Falle der Kündigung gem. Abs. 1 wird die Ge-

sellschaft von den übrigen Gesellschaftern fort-
gesetzt. 

 
§ 15 

Auflösung der Gesellschaft 
 
1. Die Auflösung der Gesellschaft kann nur mit einer 

Mehrheit von ¾ der abgegebenen Stimmen be-
schlossen werden, es sei denn, es wird das Insol-
venzverfahren über das Vermögen der Gesell-
schaft eröffnet. 

 
2. Nach Auflösung der Gesellschaft ist diese abzuwi-

ckeln. Abwickler (Liquidator/en) ist der bzw. sind 
die Geschäftsführer, soweit die Gesellschafterver-
sammlung keinen anderen bestellt oder ein Insol-
venzverwalter für die Abwicklung bestimmt wird. 

 
3. Sollte bei Auflösung der Gesellschaft nach Abde-
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ckung der Schulden und Auszahlung der Minder-
heitsgesellschafter/innen ein Reinvermögen ver-
bleiben, so fällt dieses einem von den Gesell-
schaftern mit einfacher Mehrheit zu beschließen-
den gemeinnützigen Zweck zu. 

 
§ 16 

Veröffentlichungen 
 
Die Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen in 
der gesetzlich vorgeschriebenen Form. 
 

§ 17 
Schlussbestimmungen 

 
1. Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Ge-

sellschaftsvertrages als nicht rechtswirksam er-
weisen, so wird dadurch die Gültigkeit im übrigen 
nicht berührt. 

 Die unwirksame Vorschrift des Gesellschaftsver-
trages ist sodann durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung so zu ergänzen und zu än-
dern, dass der mit der ungültigen Vorschrift beab-
sichtigte Zweck erreicht wird. 

 Entsprechend ist zu verfahren, wenn sich bei der 
Durchführung dieses Gesellschafts-vertrages eine 
ergänzungsbedürftige Lücke ergibt. 

 
2. Soweit dieser Gesellschaftsvertrag keine abwei-

chenden Regelungen enthält, findet das GmbH-
Gesetz in seiner jeweils gültigen Fassung Anwen-
dung. 

 
3. Die Kosten für den Gründungsaufwand trägt die 

Gesellschaft. 
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